Satzung 





der


Freien Wähler Bamberg e.V.





             Freie Wähler Bamberg











§ 1 Name und Sitz     





         Der Verein führt den Namen: Freie Wähler Bamberg e.V. (Kurzform: FW). Er hat seinen Sitz in Bamberg und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Bamberg einzutragen.








§ 2 Selbstverständnis, Ziele, Aufgaben und Zweck





Die Freien Wähler sind eine überparteiliche Gemeinschaft von Bürgern und Freunden der Stadt Bamberg, die sich miteinander in ihrem Einsatz für den Menschen verbunden fühlen. Die Ziele ihres politischen Handelns sind das Wohl der Bewohner Bambergs, sowie die Erhaltung, Gestaltung und Weiterentwicklung der Weltkulturerbestadt Bamberg.








Aufgabe der  Freien Wähler ist die aktive und eigenverantwortliche Teilnahme am demokratischen Leben Bambergs in hoher Achtung vor der Verfassung des Freistaats Bayern und dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Sie beteiligen sich mit eigenen Wahlvorschlägen an öffentlichen Wahlen unter dem Kennwort FW und / oder FW - Bamberg.


     


Die gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Freien Wähler sind nicht an Weisungen gebunden, sondern allein ihrem Gewissen zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner ihrer Stadt verpflichtet.











§ 3 Mitgliedschaft





Die Mitgliedschaft kann von natürlichen Personen erworben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Der Antrag auf Mitgliedschaft ist schriftlich zu stellen. 





Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Der Bewerber ist über die Entscheidung zu unterrichten. Wird ein Aufnahmeantrag abgelehnt, so ist der Vorstand nicht verpflichtet, Gründe hierfür anzugeben. Einspruch gegen die Ablehnung ist innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe, an den Beirat zulässig, der mit einfacher Mehrheit entscheidet. Der Beschluss ist unanfechtbar. 





Zu  Ehrenmitgliedern  können von der  Mitgliederversammlung  Personen ernannt  werden, die 


die sich um die Freien Wähler besondere Verdienste erworben haben. Sie sind von der Beitragszahlung befreit.


�









§ 4 Beiträge





Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er ist jährlich zu entrichten. Wer mit dem Mitgliedsbeitrag nach schriftlicher Zahlungsaufforderung länger als 12 Monate im Verzug ist, kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden.








§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft





Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.





Die schriftliche Austrittserklärung ist an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum Ende des Kalenderjahres möglich. Der Vorstand kann Abweichungen hiervon zulassen. 





Ausschlussgründe können sein: Grober Verstoß gegen die Ziele, Interessen und das Ansehen der Freien Wähler, sowie Beitragsrückstand gem. § 4. Der Vorstand gibt den Betroffenen Gelegenheit sich zu äußern und entscheidet mit absoluter Mehrheit. Die Entscheidung ist schriftlich mitzuteilen. Gegen die Ausschlussentscheidung kann Einspruch eingelegt werden (s. § 3 Abs.2). 








§ 6 Organe 





Organe der Freien Wähler sind: 





die Mitgliederversammlung





der Vorstand





der Beirat.





Vorstand und Beirat üben ihre Arbeit ehrenamtlich aus.








§ 7 Mitgliederversammlung 





Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der Freien Wähler .


     Es gibt die ordentliche und die außerordentliche Mitgliederversammlung.





Der ordentlichen Mitgliederversammlung obliegen besonders die 





Beschlussfassung über grundlegende und wichtige Aufgaben der Freien Wähler nach § 2,


Beschlussfassung über das Aufstellen von Wahlvorschlägen für öffentliche Wahlen,


Wahl des Vorstands, des Beirats (soweit erforderlich) und der Kassenprüfer,


Entlastung des Vorstands,


Festlegung der Beitragshöhe.





Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich statt. Die Mitglieder sind dazu unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens 10 Tage vorher von der / dem Vorsitzenden schriftlich einzuladen. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens 4 Tage vor der Mitgliederversammlung bei einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstands einzureichen.


�
In die Tagesordnung sind aufzunehmen:  





der Jahresbericht der / des Vorsitzenden


der Rechenschaftsbericht der / des Schatzmeisterin / Schatzmeisters


die Entlastung des Vorstands 


Wahlen (soweit diese anstehen)


Anträge.





Eine Änderung der Satzung kann nur von der Mitgliederversammlung mit einer 2/3 Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden; sie ist der Einladung im Wortlaut beizufügen.





Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist von der/ vom Vorsitzenden einzuberufen, wenn





der Vorstand es im Interesse der Freien Wähler für erforderlich hält oder


mindestens 1/3 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.





Für die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gilt das unter Abs. 3 Sätze 2 u. 3 Ausgeführte.





Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Bei der Beschlussfassung in den Mitgliederversammlungen entscheidet die Stimmenmehrheit, soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.





Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, die die meisten Stimmen erhalten haben, statt. Gewählt ist dann die- / derjenige, die / der die meisten Stimmen erhalten hat; bei gleicher Stimmenzahl entscheidet dann das von der / dem Vorsitzenden der Versammlung zu ziehende Los.





Die Mitgliederversammlung ernennt die Ehrenmitglieder.








§ 8 Vorstand





Der Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und bis zu 3 weiteren Vorstandsmitgliedern, sie werden auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. 





     Der geschäftsführende Vorstand besteht aus





der / dem Vorsitzenden,


den beiden stellvertretenden Vorsitzenden,


der / dem Schriftführer / -in,


der / dem Schatzmeister / -in,                      die einzeln gewählt werden.





Der Vorstand darf höchstens zur Hälfte aus Mandatsträgern der Freien Wähler bestehen; Mandatsträger können jedoch jederzeit vom geschäftsführenden Vorstand eingeladen werden.


     Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.


 


     Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so ist diese Position bis zur nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch vom Vorstand mit einem Vereinsmitglied zu besetzen





Vorstand im Sinne des Gesetzes ist der Vorsitzende und die beiden Stellvertreter; jeder ist einzeln vertretungsberechtigt.

















Vereinsintern ist vereinbart: die Freien Wähler werden durch die/den 1. Vorsitzende/n allein oder durch je zwei der übrigen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands gemeinsam vertreten.


Bei Verhinderung der/des Vorsitzenden vertritt diese/n einer der Stellvertreter allein oder die/der Schriftführer/in und die/der Schatzmeister/in gemeinsam. 








(4) Aufgaben der Mitglieder des Vorstands:





a) Der Vorstand bestimmt die Inhalte für eine eigenständige, dem Selbstverständnis der Freien Wähler entsprechende Politik. 





b)  Er beschließt Aktionen und trägt die Verantwortung für ihre Durchführung.





c)  Er hält engen Kontakt mit den Mandatsträgern der  Freien Wähler .





d) Er kann für die Durchführung bestimmter Aufgaben Arbeitsgruppen bilden und befindet darüber, ob sich daran auch Nichtmitglieder beteiligen dürfen.





Vorbereitung und Leitung der Mitgliederversammlungen, sowie Unterbreitung von Vorschlägen. 








§ 9 Vorsitzende /-r 





Die / der Vorsitzende leitet die Versammlung der Mitglieder, des Vorstandes und des Beirats. Sie / er beruft den Vorstand und den Beirat ein, so oft sie / er es für erforderlich hält oder dies von einem Drittel des Vorstands oder des Beirats beantragt wird. Mindestens einmal im Vierteljahr ist eine Vorstands- oder Beiratssitzung abzuhalten. 


Die Einladungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. 





Die / der Vorsitzende ist verantwortlich für den Vollzug der Beschlüsse aller Organe der Freien Wähler.








§ 10 Schriftführer / -in





Die / der Schriftführer / -in führt die Mitgliederliste und verschickt in Abstimmung mit dem Vorsitzenden die Einladungen.





Über jede Mitgliederversammlung und alle Sitzungen des Vorstands und des Beirats fertigt sie / er eine Niederschrift, in die die Beschlüsse wörtlich aufzunehmen sind. Die Niederschriften sind von ihr / ihm und der / dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.








§ 11 Schatzmeister / -in





Die / der Schatzmeister / -in führt die Finanz- und Kassengeschäfte der Freien Wähler.


In Wahrung dieser Aufgabe erstellt sie / er eine Jahresrechnung und hält alle Einnahmen und Ausgaben in einem Kassenbuch fest.


Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.





Vereinsintern gilt, dass sie / er Zahlungen selbständig ausführen darf. Der Vorsitzende ist davon jeweils innerhalb von einer Woche zu informieren. 





�
§ 12 Beirat





Der Beirat besteht aus





den Mitgliedern des Vorstands,


den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern der  Freien Wähler,


einer begrenzten Zahl von weiteren Mitgliedern.





Der Beirat soll insgesamt aber nicht mehr als 20 Mitglieder umfassen. Die Beiratsmitglieder können in einem Abstimmungsvorgang gewählt werden.


Im übrigen gilt § 8 Abs. 1 entsprechend.





Im Bedarfsfalle können zu den Sitzungen des Beirats Dritte ohne Stimmrecht hinzugezogen werden.





Mindestens einmal pro Halbjahr findet eine Beiratssitzung statt. Im übrigen gilt § 9 Abs. 1.


Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.





Die Mitglieder des Beirats beraten den Vorstand und die Mitgliederversammlung in allen Angelegenheiten, die mit § 2 zusammenhängen.





Der Beirat schlägt der Mitgliederversammlung Kandidatinnen / Kandidaten für die Wahlvorschläge zu den öffentlichen Wahlen vor.








§ 13 Kassenprüfer / -in





Die Mitgliederversammlung wählt jährlich zwei Kassenprüfer / -innen.


Sie haben die Kassengeschäfte der Freien Wähler zu überwachen, zu prüfen und der ordentlichen Mitgliederversammlung jährlich zu berichten.








§ 14 Auflösung





Die Auflösung der Freien Wähler kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden.





Zur Beschlussfassung ist eine 2/3 Stimmenmehrheit notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, ist innerhalb von 14 Tagen eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, die mit Stimmenmehrheit die Auflösung beschließen kann. Die Mitgliederversammlung hat im Falle der Auflösung einen Liquidator zu bestellen. Das vorhandene Vereinsvermögen muß einer gemeinnützigen Verwendung in der Stadt Bamberg zugeführt werden.





Für die Verbindlichkeiten der Freien Wähler haftet den Gläubigern nur das Vereinsvermögen.








§ 15 Inkrafttreten





Diese Satzung ist von der Mitgliederversammlung am 21. Mai 2003 beschlossen worden.


 


Bamberg, dem  21. Mai 2003
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